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1. VIII. FINANZSTABILITÄT, FINANZDIENSTLEISTUNGEN UND KAPITALMARKTUNION 

 

79. Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. Juli 2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards1 

[…] 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Verordnung 

(EG) Nr. 1606/2002 sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse für den Erlass von 

Maßnahmen betreffend die Anwendbarkeit von internationalen 

Rechnungslegungsstandards in der Union übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 wie folgt geändert: 

1. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

 

 a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Kommission […] erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten Maßnahmen 

betreffend die Anwendbarkeit von internationalen Rechnungslegungsstandards in der […] 

Union. 

[…] 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 6 

Absatz 2 erlassen." 

 b) Absatz 3 wird gestrichen. 

 […] 
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3. [...] Artikel 6 [...] Absatz 2 erhält folgende Fassung: […] 

"(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 

Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 

Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13)." 

 

(80) Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 

2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-

Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur 

Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG2  

 

Um die Richtlinie 2009/110/EG zur Berücksichtigung der Inflation oder technologischen 

Entwicklungen und Entwicklungen am Markt […] anzupassen, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der 

Richtlinie zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, 

durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt 

wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der 

delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle 

Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen 

der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 

Richtlinie 2009/110/EG vom 16. September 2009 sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse zur Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung einiger in 

der Richtlinie erwähnter Ausnahmen übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/110/EG wie folgt geändert: 

1. Der Titel des Titels IV erhält folgende Fassung: 

                                                 
2 ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7. 



  

 

14964/18 ADD 5   4 

  LIMITE DE 
 

"SCHLUSSBESTIMMUNGEN, DELEGIERTE RECHTSAKTE UND 

DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE". 

[…] 2. Artikel 14 erhält folgende Fassung: 

 

"Artikel 14 

Delegierte Rechtsakte 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel […] 14b delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um 

[…] die Richtlinie zur Berücksichtigung der Inflation oder technologischen 

Entwicklungen und Entwicklungen am Markt zu ändern." 

[…] 

 

3. Folgende Artikel 14a und 14b werden eingefügt: 

"Artikel 14a 

Durchführungsrechtsakte 

Die Kommission gewährleistet im Wege von Durchführungsrechtsakten eine 

einheitliche Anwendung der in Artikel 1 Absätze 4 und 5 erwähnten Ausnahmen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 15 

Absatz 2 erlassen. 

 

[…] 

[…] Artikel 14[…]b 

Ausübung der Befugnisübertragung 

 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 14 wird der 

Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 

Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 14 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über 

den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von 

den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 14 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 

Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament 

und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben 

werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 

zwei Monate verlängert.  

_________________________________________________________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1."  

 

[…] 4. Artikel 15 Absatz 2 […] erhält folgende Fassung: 

"(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 

Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 

Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13)." 
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IX. BINNENMARKT, INDUSTRIE, UNTERNEHMERTUM UND KMU 

 

81. Richtlinie 75/324/EWG des Rates vom 20. Mai 1975 zur Angleichung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aerosolpackungen3  

 

Um neue technologische Entwicklungen bei Aerosolpackungen zu berücksichtigen und ein 

hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Richtlinie 75/324/EWG zu 

erlassen, um sie an den technischen Fortschritt anzupassen. Es ist von besonderer Bedeutung, 

dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf 

der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den 

Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen 

der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen 

der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 75/324/EWG wie folgt geändert: 

1. Artikel 5 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 5 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a delegierte Rechtsakte zur 

Änderung des Anhangs zu erlassen, um ihn an den technischen Fortschritt anzupassen." 

2. Die Artikel 6 und 7 werden gestrichen. 

3. Artikel 10 Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10a nach Abgabe der in 

Absatz 2 genannten Stellungnahme delegierte Rechtsakte zur Änderung […] des Artikels 

8 mit Ausnahme von Absatz 2 sowie des Anhangs dieser Richtlinie zu erlassen […]. Mit 

diesen Änderungen werden […] die erforderlichen technischen Anpassungen in Bezug auf 

die Gefahrenanalyse, die technischen Merkmale von Aerosolpackungen, die physikalischen 

und chemischen Eigenschaften des Inhalts, die Anforderungen an Kennzeichnung und 

Entzündlichkeit sowie die Prüfmethoden und -verfahren für Aerosolpackungen […] 

vorgenommen." 

                                                 
3 ABl. L 147 vom 9.6.2006, S. 40. 
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4. Folgender Artikel 10a wird eingefügt: 

"Artikel 10a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5 und Artikel 10 Absatz 3 

wird der Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun 

Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 

Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 und Artikel 10 Absatz 3 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 

am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 

von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 und Artikel 10 Absatz 3 erlassen wurde, 

tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 

von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist 

um zwei Monate verlängert.  

_______________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 
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82. Richtlinie 76/211/EWG des Rates vom 20. Januar 1976 zur Angleichung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Abfüllung bestimmter Erzeugnisse nach 

Gewicht oder Volumen in Fertigpackungen4 

Um die Richtlinie 76/211/EWG an den technischen Fortschritt anzupassen, sollte der Kommission 

die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der 

Anhänge I und II der Richtlinie zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission 

im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang 

stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 

niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der 

delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle 

Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 76/211/EWG wie folgt geändert: 

1. Artikel 6 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 6 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6a delegierte Rechtsakte zur 

Änderung der Anhänge I und II zu erlassen, um sie an den technischen Fortschritt anzupassen." 

 

2. Folgender Artikel 6a wird eingefügt: 

"Artikel 6a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 wird der Kommission 

[…] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des 

Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es 

sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

                                                 
4  ABl. L 46 vom 21.2.1976, S. 1. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 kann vom Europäischen Parlament oder vom 

Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung 

der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über 

den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 

weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 

Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 

verlängert. 

_______________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

83. Richtlinie 80/181/EWG des Rates vom 20. Dezember 1979 zur Angleichung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Einheiten im Messwesen und zur 

Aufhebung der Richtlinie 71/354/EWG5 

 

Um die Richtlinie 80/181/EWG an den technischen Fortschritt anzupassen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 

Änderung des Anhangs der Richtlinie […] zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 

die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der 

Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 

13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, 

und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 

befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 

Richtlinie 80/181/EWG vom 20. Dezember 1979 sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse zur Festlegung zusätzlicher Angaben übertragen werden. Diese 

Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

 

                                                 
5 ABl. L 39 vom 15.2.1980, S. 40. 
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Dementsprechend wird die Richtlinie 80/181/EWG wie folgt geändert: 

1. Artikel 6a erhält folgende Fassung: 

"Artikel 6a 

[…] 

(1) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten zusätzliche 

angaben festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 6d erlassen. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6c delegierte 

Rechtsakte zur Änderung des Kapitels I des Anhangs zu erlassen, um ihn an den 

technischen Fortschritt anzupassen." 

 

2. Folgende Artikel 6c und 6d […] werden eingefügt: 

 

"Artikel 6c 

 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6a wird der Kommission 

[…] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des 

Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es 

sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6a kann vom Europäischen Parlament oder vom 

Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung 

der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über 

den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt. 

 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 

enthaltenen Grundsätzen. 
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6a erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 

weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 

Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 

verlängert. 

_______________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

 

Artikel 6d 

 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. 

 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 

zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die 

Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 

28.2.2011, S. 13)." 

 

84. Richtlinie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997 

über gemeinsame Vorschriften für die Entwicklung des Binnenmarktes der Postdienste 

der Gemeinschaft und die Verbesserung der Dienstequalität6 

Um eine zügige technische Anpassung der Qualitätsnormen, insbesondere in Bezug auf die 

Laufzeiten sowie die Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit grenzüberschreitender Dienste, zu 

gewährleisten, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 

AEUV Rechtsakte zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 97/67/EG [...] zu erlassen, um 

ihn an den technischen Fortschritt und die Entwicklung des Marktes anzupassen […]. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 

Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 

insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 

zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 

Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 

der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 

                                                 
6 ABl. L 15 vom 21.1.1998, S. 14. 
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Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 

Richtlinie 97/67/EWG vom 15. Dezember 1997 sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse zur Festlegung genormter Bedingungen für die 

Leistungskontrolle übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

 

Dementsprechend wird die Richtlinie 97/67/EG wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 16 Absätze 3 und 4 erhält folgende Fassung: 

 

"Diese Normen werden wie folgt festgelegt: 

 

a) für Inlandsdienste von den Mitgliedstaaten; 

b) für grenzüberschreitende Dienste innerhalb der Union vom Europäischen Parlament 

und vom Rat (siehe Anhang II). 

 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte Rechtsakte 

zur Änderung von Anhang II zu erlassen, um die Normen für grenzüberschreitende 

Dienste innerhalb der Union an den technischen Fortschritt und die Entwicklung des 

Marktes anzupassen. 

 

Wenigstens einmal pro Jahr ist eine unabhängige Leistungskontrolle von Stellen 

durchzuführen, die nicht mit den Anbietern von Universaldienstleistungen verbunden 

sind; dabei sind die genormten Bedingungen zugrunde zu legen, und die Ergebnisse sind 

mindestens einmal pro Jahr in einem Bericht zu veröffentlichen. 

 

[…] Die Kommission […] legt im Wege von Durchführungsrechtsakten […] diese 

genormten Bedingungen […] fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 21 Absatz 2 erlassen." 
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2. Der Titel des Kapitels 8 erhält folgende Fassung: 

 

"Delegierte Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte". 

 

3. Nach dem Titel des Kapitels 8 wird folgender Artikel 20a eingefügt: 

 

"Artikel 20a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 16 Absatz 3 wird der 

Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 

Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 

 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 16 Absatz 3 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 

beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 

Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 

enthaltenen Grundsätzen. 

 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 16 Absatz 3 erlassen wurde, tritt nur in 

Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 

zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert. 

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

 

4. Artikel 21 Absatz 2 […] erhält folgende Fassung: 

 

"(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 

zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die 

Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 

28.2.2011, S. 13)." 

 

85. Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 zur 

Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über umweltbelastende 

Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und 

Maschinen7  

 

Um die Richtlinie 2000/14/EG an den technischen Fortschritt anzupassen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur 

Änderung des Anhangs III der Richtlinie zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der 

Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 

13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, 

und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 

befasst sind. 

                                                 
7 ABl. L 162 vom 3.7.2000, S. 1. 
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2000/14/EG wie folgt geändert: 

1. Folgender Artikel 17a wird eingefügt: 

 

"Artikel 17a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 18a wird der 

Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens 

dieser Richtlinie] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 

Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 18a kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 

von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 18a erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 

Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert. 

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

2. Artikel 18 Absatz 2 wird gestrichen. 

 

3. Artikel 18a erhält folgende Fassung: 

 

"Artikel 18a 

Änderung des Anhangs III 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 17a delegierte Rechtsakte 

zur Änderung des Anhangs III zu erlassen, um ihn an den technischen Fortschritt 

anzupassen. Diese delegierten Rechtsakte wirken sich – insbesondere durch 

Einbeziehung von Hinweisen auf einschlägige europäische Normen – nicht direkt auf 

den gemessenen Schallleistungspegel der in Artikel 12 aufgeführten Geräte und 

Maschinen aus." 

4. Artikel 19 Buchstabe b wird gestrichen. 

 

86. […] 
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87. Richtlinie 2004/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 

über die Inspektion und Überprüfung der Guten Laborpraxis (GLP)8 

 Um die erforderliche technische Anpassung der Richtlinie 2004/9/EG vorzunehmen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu 

erlassen, um 

- die Richtlinie zwecks Beilegung von Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit 

der Einhaltung der GLP zu ändern, 

- den in der Richtlinie angegebenen Wortlaut der Bestätigung zu ändern, 

- Anhang I der Richtlinie an den technischen Fortschritt anzupassen. 

 Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 

diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 

insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 

Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente 

zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen 

haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, 

die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2004/9/EG wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 6 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 

"(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6a delegierte Rechtsakte 

zur Änderung dieser Richtlinie zu erlassen, um die in Absatz 1 genannten Angelegenheiten 

zu regeln. Änderungen des Anhangs I sind darauf beschränkt, detaillierte 
praktische Leitlinien für die Mitgliedstaaten zu erteilen." 

 

2. Folgender Artikel 6a wird eingefügt: 

 

                                                 
8 ABl. L 50 vom 20.2.2004, S. 28. 
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"Artikel 6a 

 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 8 

Absatz 2 wird der Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum 

des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 

Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 

 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 2 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 

am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 

von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 

 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 

enthaltenen Grundsätzen. 

 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 2 erlassen 

wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird 

diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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 * ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

3. Artikel 7 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

4. Artikel 8 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

"(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6a delegierte Rechtsakte 

zu erlassen, um 

 

a) den in Artikel 2 Absatz 2 angegebenen Wortlaut der Bestätigung zu ändern, 

b) Anhang I an den technischen Fortschritt anzupassen." 

 

88. Richtlinie 2004/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 

zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der 

Grundsätze der Guten Laborpraxis und zur Kontrolle ihrer Anwendung bei Versuchen 

mit chemischen Stoffen9 

Um die erforderlichen technischen Anpassungen der Richtlinie 2004/10/EG zu gewährleisten, 

sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

zu erlassen, um Anhang I der Richtlinie im Hinblick auf seine Anpassung an den technischen 

Fortschritt in Bezug auf die Grundsätze der Guten Laborpraxis zu ändern und die erforderlichen 

technischen Anpassungen der Richtlinie mit Ausnahme des Anhangs I vorzunehmen. Es ist 

von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 

diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 

insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 

zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 

Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 

der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2004/10/EG wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 3a erhält folgende Fassung: 

 

                                                 
9 ABl. L 50 vom 20.2.2004, S. 44. 
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"Artikel 3a 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 3b delegierte Rechtsakte 

zur Änderung von Anhang I zu erlassen, um ihn in Bezug auf die Grundsätze der GLP 

an den technischen Fortschritt anzupassen." 

 

2. Folgender Artikel 3b wird eingefügt: 

"Artikel 3b 

 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3a und Artikel 5 

Absatz 2 wird der Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 

[Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt 

spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische 

Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei 

Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3a und Artikel 5 Absatz 2 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über 

den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 

Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von 

dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 

enthaltenen Grundsätzen. 

 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3a und Artikel 5 Absatz 2 erlassen 

wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

3. Artikel 4 wird gestrichen. 

 

4. Artikel 5 Absatz 2 Unterabsätze 3 und 4 erhält folgende Fassung: 

 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 3b delegierte Rechtsakte zur 

Änderung dieser Richtlinie [...] mit Ausnahme des Anhangs I zu erlassen, um die in 

Absatz 1 genannten Angelegenheiten zu regeln." 

 

89. Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über 

Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG10 

Um neue Entwicklungen zu berücksichtigen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen 

werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der in Anhang V der Richtlinie 

2006/42/EG enthaltenen, nicht erschöpfenden Liste der Sicherheitsbauteile zu erlassen. Es ist 

von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 

diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 

insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 

zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 

Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 

der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Richtlinie 2006/42/EG 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die erforderlichen Maßnahmen 

für Maschinen mit besonderem Gefahrenpotenzial übertragen werden. Diese Befugnisse sollten 

im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

                                                 
10 ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 24. 
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Dementsprechend wird die Richtlinie 2006/42/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 

"(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung von Anhang V zu erlassen, um die nicht erschöpfende Liste 

der Sicherheitsbauteile zu aktualisieren." 

2. Artikel 9 Absatz 3 Unterabsätze 2 und 3 erhält folgende Fassung: 

 

"Unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Konsultationen erlässt die Kommission 

im Wege von Durchführungsrechtsakten die erforderlichen Maßnahmen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 22 Absatz 3 genannten 

Verfahren erlassen." 

3. Folgender Artikel 21a wird eingefügt: 

 

"Artikel 21a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 8 Absatz 1 wird der 

Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 

Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 Absatz 1 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 

beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am 

Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 8 Absatz 1 erlassen wurde, tritt nur in 

Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 

zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert. 

_____________________ 
* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

4. Artikel 22 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 

"(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

____________________ 
* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 

zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die 

Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 

28.2.2011, S. 13)." 

 
 

90. Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 

2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt11 

 

[…] 

 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Richtlinie 

2006/123/EG vom 12. Dezember 2006 sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse 

zur Festlegung gemeinsamer Kriterien, nach denen festgestellt wird, ob im Hinblick auf 

die Art und den Umfang des Risikos eine Berufshaftpflichtversicherung oder Sicherheit 

angemessen ist, und einiger Fristen übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2006/123/EG wie folgt geändert: 

 

                                                 
11 ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36. 
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1. Artikel 23 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

 

"(4) Im Rahmen der Durchführung des Absatzes 1 kann die Kommission gemäß dem in 

Artikel 40 Absatz 2 genannten Verfahren Dienstleistungen benennen, die die in 

Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Eigenschaften aufweisen. 

[...] Die Kommission kann ferner gemäß dem in Artikel 40 Absatz 3 genannten 

Verfahren gemeinsame Kriterien [...] festlegen, nach denen festgestellt wird, ob eine 

Versicherung oder Sicherheit im Sinne des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels im 

Hinblick auf die Art und den Umfang des Risikos angemessen ist." 

2. Artikel 36 erhält folgende Fassung: 

 

"Artikel 36 

[...]Durchführungsrechtsakte 

 

Die Kommission gibt im Wege von Durchführungsrechtsakten [...] die in den Artikeln 28 

und 35 genannten Fristen an. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 40 Absatz 3 erlassen. 
 

Die Kommission erlässt ferner im Wege von Durchführungsrechtsakten die praktischen 

Regelungen des Informationsaustauschs auf elektronischem Wege zwischen den 

Mitgliedstaaten und insbesondere die Bestimmungen über die Interoperabilität der 

Informationssysteme. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 40 

Absatz 2 genannten Verfahren erlassen." 

 

[…] 

 

3. Artikel 40 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 

"(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 

Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 

Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13)." 
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91. […] 
 

 

92. Richtlinie 2009/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 

betreffend gemeinsame Vorschriften über Messgeräte sowie über Mess- und 

Prüfverfahren12 

 

Um zu gewährleisten, dass die erforderlichen technischen Anpassungen an der Richtlinie 

2009/34/EG vorgenommen werden, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, 

gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Änderung der Anhänge der Richtlinie zu erlassen, 

um sie an den technischen Fortschritt anzupassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die 

Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der 

Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 

13. April 2016 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an 

der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das Europäische 

Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

Was die Befugnisübertragung in Artikel 5 Absatz 3 anbelangt, wonach Mitgliedstaaten, die 

eine beschränkte EG-Bauartzulassung erteilt haben, einen Antrag auf Anpassung der Anhänge I 

und II an den technischen Fortschritt zu stellen haben, so besteht eine solche beschränkte EG-

Bauartzulassung nicht mehr. Die Befugnisübertragung in Artikel 5 Absatz 3 sollte daher 

gestrichen werden. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/34/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 5 Absatz 3 wird gestrichen. 

 

2. Artikel 16 erhält folgende Fassung: 

 

                                                 
12 ABl. L 106 vom 28.4.2009, S. 7. 
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"Artikel 16 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 16a delegierte Rechtsakte zur 

Änderung der Anhänge I und II zu erlassen, um sie an den technischen Fortschritt anzupassen." 

3. Folgender Artikel 16a wird eingefügt:  

 

"Artikel 16a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 16 wird der Kommission 

[…] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des 

Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es 

sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 16 kann vom Europäischen Parlament oder vom 

Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung 

der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über 

den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 16 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 

weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 

Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 

verlängert. 

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

 

4. Artikel 17 wird gestrichen. 

 

93. Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 zur 

Vereinfachung der Bedingungen für die innergemeinschaftliche Verbringung von 

Verteidigungsgütern13 

Um die volle Übereinstimmung der Liste der Verteidigungsgüter im Anhang der Richtlinie 

2009/43/EG mit der Gemeinsamen Militärgüterliste der Europäischen Union zu gewährleisten, 

sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

zur Änderung des Anhangs und zur Änderung der Richtlinie in Bezug auf die Umstände zu 

erlassen, unter denen die Mitgliedstaaten die Verbringung von Verteidigungsgütern von der 

Verpflichtung der vorherigen Genehmigung ausnehmen können. Es ist von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 

Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 

insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 

zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 

Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 

der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/43/EG wie folgt geändert: 

                                                 
13 ABl. L 146 vom 10.6.2009, S. 1. 
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1. Artikel 4 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a auf Antrag eines 

Mitgliedstaats oder von sich aus delegierte Rechtsakte zur Änderung des Absatzes 2 zu 

erlassen, um Fälle einbeziehen, in denen 

a) die Verbringung unter Bedingungen erfolgt, die die öffentliche Ordnung oder die 

öffentliche Sicherheit nicht beeinträchtigen, 

b) die Verpflichtung zur vorherigen Genehmigung mit internationalen Zusagen der 

Mitgliedstaaten im Anschluss an die Annahme dieser Richtlinie unvereinbar 

geworden ist, 

c) dies für die zwischenstaatliche Zusammenarbeit gemäß Artikel 1 Absatz 4 

notwendig ist." 

2. Artikel 13 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 13 

Änderung des Anhangs 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13a delegierte Rechtsakte 

zur Änderung der Liste der Verteidigungsgüter im Anhang zu erlassen, sodass ihre volle 

Übereinstimmung mit der Gemeinsamen Militärgüterliste der Europäischen Union 

gegeben ist." 

[…] 

3. Folgender Artikel 13a [...] wird eingefügt: 

"Artikel 13a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 3 und 

Artikel 13 wird der Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 

[Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt 

spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht 

über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische 

Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei 

Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 13 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über 

den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 

Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 

zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss 

über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 13 erlassen 

wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

 

[…] 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1." 

4. Artikel 14 wird gestrichen. 
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94. Richtlinie 2009/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2009 
über die Sicherheit von Spielzeug14 

Um das Sicherheitsniveau von Spielzeug in der Union zu harmonisieren und Hemmnisse im 
Spielzeughandel zwischen den Mitgliedstaaten abzubauen, sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um 

- [...] Anhang II Teil III Nummern 11 und 13 und Anhang V der Richtlinie 2009/48/EG 
im Hinblick auf ihre Anpassung an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt 
zu ändern, 

- Anhang II Anlage C der Richtlinie dahin gehend zu ändern, dass spezifische Grenzwerte 
für chemische Stoffe festgelegt werden, die in Spielzeug verwendet werden, das zur 
Verwendung durch Kinder unter 36 Monaten bestimmt ist, bzw. in anderem Spielzeug, 
das dazu bestimmt ist, in den Mund genommen zu werden, 

- Anhang II Anlage A der Richtlinie dahin gehend zu ändern, dass die erlaubten 
Verwendungen von Stoffen oder Gemischen, die als karzinogen, mutagen oder 
reproduktionstoxisch der Kategorie 1A, 1B oder 2 gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 eingestuft sind, in Spielzeug festgelegt werden.  
 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 
angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass 
diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 
Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 
zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 
Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 
systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 
der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/48/EG wie folgt geändert: 

1. Artikel 46 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 46 
Änderung der Anhänge 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 46a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung [...] des Anhangs II Teil III Nummern 11 und 13 und des 
Anhangs V zu erlassen, um sie an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt 
anzupassen. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 46a delegierte 
Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II Anlage C zu erlassen, um spezifische 
Grenzwerte für chemische Stoffe festzulegen, die in Spielzeug verwendet werden, das 
zur Verwendung durch Kinder unter 36 Monaten bestimmt ist, bzw. in anderem 
Spielzeug, das dazu bestimmt ist, in den Mund genommen zu werden, wobei die 
Vorschriften über die Verpackung von Lebensmitteln in der Verordnung (EG) 
Nr. 1935/2004, die einschlägigen spezifischen Maßnahmen für spezielle Materialien und 
die Unterschiede zwischen Spielzeug und Materialien, die mit Lebensmitteln in 
Berührung kommen, zu berücksichtigen sind. 

                                                 
14 ABl. L 170 vom 30.6.2009, S. 1. 
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(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 46a delegierte 

Rechtsakte zur Änderung des Anhangs II Anlage A zu erlassen, um über die erlaubten 

Verwendungen von Stoffen oder Gemischen, die als karzinogen, mutagen oder 

reproduktionstoxisch der Kategorie 1A, 1B oder 2 gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 1272/2008 eingestuft sind und vom zuständigen wissenschaftlichen Ausschuss 

geprüft wurden, in Spielzeug zu entscheiden." 

2. Folgender Artikel 46a wird eingefügt: 

"Artikel 46a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 46 wird der 

Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 

neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 

Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 

 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 46 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 

von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 46 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den 

Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert. 

 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1."  

 

3. Artikel 47 wird gestrichen. 

 

95. Verordnung (EG) Nr. 79/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Januar 2009 über die Typgenehmigung von wasserstoffbetriebenen Kraftfahrzeugen 

und zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG15 

Um die Verordnung (EG) Nr. 79/2009 in Bezug auf die Sicherheit wasserstoffbetriebener 

Kraftfahrzeuge an den technischen Fortschritt anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Ergänzung der Verordnung durch 

technische Anforderungen für solche Fahrzeuge sowie durch Verwaltungsvorschriften, 

Vorlagen für amtliche Dokumente und Muster für Kennzeichnungen zu erlassen. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 

Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 

insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 

zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 

Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 

der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

 

Dementsprechend wird die Verordnung (EG) Nr. 79/2009 wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

                                                 
15 ABl. L 35 vom 4.2.2009, S. 32. 
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"Artikel 12 

Übertragene Befugnisse 

 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a unter Berücksichtigung 

des technischen Fortschritts delegierte Rechtsakte in Bezug auf Folgendes zu erlassen: 

 

a) ausführliche Regelungen zu den in den Anhängen II bis V festgelegten 

Prüfverfahren; 

b) ausführliche Regelungen zu den Vorschriften über den Einbau von Wasserstoff 

führenden Bauteilen und Wasserstoffsystemen gemäß Anhang VI; 

c) ausführliche Regelungen zu den Vorschriften über den sicheren und zuverlässigen 

Betrieb von Wasserstoff führenden Bauteilen und Wasserstoffsystemen gemäß 

Artikel 5; 

d) die nähere Bestimmung der Anforderungen hinsichtlich folgender Aspekte: 

i) Verwendung von reinem Wasserstoff oder einem Gemisch aus Wasserstoff 

und Erdgas/Biomethan, 

ii) neue Techniken der Speicherung oder Nutzung von Wasserstoff, 

iii) Aufprallschutz des Fahrzeugs hinsichtlich der Unversehrtheit von 

Wasserstoff führenden Bauteilen und Wasserstoffsystemen, 

iv) Anforderungen an die integrierte Systemsicherheit, darunter mindestens 

Anforderungen an die Leckageerkennung und an Spülgas, 

v) elektrische Isolierung und Sicherheit; 

e) Verwaltungsvorschriften für die EG-Typgenehmigung von Fahrzeugen hinsichtlich 

ihres Wasserstoffantriebs und von Wasserstoff führenden Bauteilen und 

Wasserstoffsystemen; 

f) Regelungen über die von Herstellern gemäß Artikel 4 Absätze 4 und 5 für die 

Zwecke der Typgenehmigung und der Überprüfung zu machenden Angaben; 

g) ausführliche Regelungen zur Etikettierung oder zu anderen Mitteln zur eindeutigen 

und schnellen Identifikation von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen gemäß 

Anhang VI Nummer 16; 

 

h) sonstige Maßnahmen zur Anwendung dieser Verordnung." 

 

2. Folgender Artikel 12a wird eingefügt: 
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"Artikel 12a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 wird der Kommission 

[…] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des 

Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es 

sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 12 kann vom Europäischen Parlament oder vom 

Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung 

der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über 

den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt. 

 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 

enthaltenen Grundsätzen. 

 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 12 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 

weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 

Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 

verlängert. 

_________________________ 

* ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1."  
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3. Artikel 13 wird gestrichen. 

 

 

96. Richtlinie 2009/81/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über 

die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe bestimmter Bau-, Liefer- und 

Dienstleistungsaufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit und zur Änderung 

der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG16 

 

Um die Richtlinie 2009/81/EG an rasche technische, wirtschaftliche und rechtliche 

Entwicklungen anzupassen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um die Schwellenwerte für Verträge zwecks ihrer 

Anpassung an die Schwellenwerte gemäß der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates17 zu ändern, die Hinweise auf das "Gemeinsame Vokabular für 

öffentliche Aufträge" (CPV-Nomenklatur) zu ändern und bestimmte CPV-Referenznummern 

und die Modalitäten für Bezugnahmen auf bestimmte Positionen der CPV-Nomenklatur zu 

ändern. Da die Modalitäten und technischen Merkmale der Vorrichtungen für den 

elektronischen Empfang mit den technologischen Entwicklungen Schritt halten sollten, ist es 

außerdem erforderlich, der Kommission die Befugnis zu übertragen, die Modalitäten und 

technischen Merkmale der Vorrichtungen für den elektronischen Empfang zu ändern. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt und dass diese 

Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016 niedergelegt wurden. Um 

insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte 

zu gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen 

Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit 

der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/81/EG wie folgt geändert: 

                                                 
16 ABl. L 216 vom 20.8.2009, S. 76. 
17 Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 

über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und 

Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG 

(ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243). 
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1. Artikel 68 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 a) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

 "Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 66a delegierte Rechtsakte 

zur Änderung der Schwellenwerte nach Unterabsatz 1 zu erlassen." 

 

b) Folgender Unterabsatz 3 wird eingefügt: 

 "Sollte eine Neufestsetzung der Schwellenwerte nach Unterabsatz 1 notwendig werden, 

der Rückgriff auf das Verfahren gemäß Artikel 66a aufgrund zeitlicher Zwänge nicht 

möglich sein und es daher aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich sein, so findet 

das Verfahren gemäß Artikel 66b auf delegierte Rechtsakte, die gemäß dem vorliegenden 

Absatz erlassen werden, Anwendung." 

 

2. Artikel 69 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

"(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 66a delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um 

a) die in den Anhängen I und II genannten CPV-Referenznummern zu ändern, sofern der 

materielle Anwendungsbereich dieser Richtlinie davon unberührt bleibt, und die 

Modalitäten, nach denen in den Bekanntmachungen auf bestimmte Positionen der CPV-

Nomenklatur innerhalb der in jenen Anhängen aufgeführten Dienstleistungskategorien 

Bezug genommen wird, zu ändern, 

b) die Modalitäten und technischen Merkmale der Vorrichtungen für den elektronischen 

Empfang gemäß Anhang VIII Buchstaben a, f und g zu ändern." 

 

3. Folgende Artikel 66a und 66b werden eingefügt: 

 

"Artikel 66a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 68 Absatz 1 und 

Artikel 69 Absatz 2 wird der Kommission […] für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 

dem [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission 

erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen 

Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament 

oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor 

Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 68 Absatz 1 und Artikel 69 Absatz 2 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 

am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 

von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung vom 13. April 2016* 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 68 Absatz 1 und Artikel 69 Absatz 2 

erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 

innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 

Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser 

Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass 

sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 66b 

Dringlichkeitsverfahren 

 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend in 

Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben werden. Bei 

der Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat 

werden die Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens angegeben. 
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(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können gemäß dem Verfahren des Artikels 66a 

Absatz 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem Fall hebt die 

Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des Beschlusses des 

Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

_________________________ 

 * ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1."  

 

6. Artikel 67 Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

 

97. Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 

2009 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die 

umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte18 

 

[…] 

 

Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Richtlinie 

2009/125/EG sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zur Festlegung 

spezifischer Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung für ausgewählte 

Produkteigenschaften mit erheblicher Umweltauswirkung übertragen werden. Diese 

Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

 

Es ist nicht notwendig, die Kommission in der Richtlinie 2009/125/EG zu ermächtigen, in 

einer Übergangsphase bestimmte Durchführungsmaßnahmen zu erlassen. Daher sollte die 

Möglichkeit, diese Durchführungsmaßnahmen nach dem Regelungsverfahren mit 

Kontrolle zu erlassen, aus der Richtlinie 2009/125/EG gestrichen und nicht durch eine 

Befugnisübertragung gemäß Artikel 290 Absatz 1 oder Artikel 291 Absatz 2 des Vertrags 

ersetzt werden. 

 

Dementsprechend wird die Richtlinie 2009/125/EG wie folgt geändert: 

 

                                                 
18 ABl. L 285 vom 31.10.2009, S. 10. 
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1. Artikel 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Erfüllt ein Produkt die in Absatz 2 genannten Kriterien, so wird es von einem [...] 

Durchführungsrechtsakt oder einer Selbstregulierungsmaßnahme im Sinne von Absatz 3 

Buchstabe b erfasst. 

 

[...] Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 19 

Absatz 3 erlassen." 

 

 b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

 

"(3) Bei der Ausarbeitung eines [...] Durchführungsrechtsakts berücksichtigt die 

Kommission: 

a) die umweltpolitischen Prioritäten der Union, wie sie etwa in dem Beschluss 

Nr. 1600/2002/EG oder in dem Europäischen Programm zur Klimaänderung der 

Kommission (ECCP) festgehalten sind, 

 

b) einschlägige unionsrechtliche Bestimmungen und Maßnahmen zur Selbstregulierung, wie 

etwa freiwillige Vereinbarungen, von denen im Anschluss an eine Bewertung gemäß 

Artikel 17 zu erwarten ist, dass sie die Erreichung der politischen Ziele schneller oder 

kostengünstiger als zwingende Vorschriften ermöglichen." 

 

 c) Absatz 10 erhält folgende Fassung: 

"(10) Gegebenenfalls enthält ein [...] Durchführungsrechtsakt, in dem Anforderungen an 

die umweltgerechte Gestaltung festgelegt werden, Bestimmungen zur Gewährleistung der 

Ausgewogenheit der verschiedenen Umweltaspekte." 

 

2. Artikel 16 [...] Absatz 2 wird gestrichen. […] 

 

[…] 

 



  

 

14964/18 ADD 5   41 

  LIMITE DE 
 

3[...]. Artikel 19 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 

Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 

Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13)." 

 

98. […] 
 

 

99. […] 
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